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dert der Generalsekretär der Organisation der Vereinten 
Nationen alle in Artikel 18 genannten Staaten zur Teil
nahme an dieser Konferenz auf.

A r t i k e i l  22
Besonderes Verfahren 

zur Änderung der Anlagen 1, 4, 5 und 6

1. Unabhängig von dem Änderungsverfahren nach Artikel 21 
können die Anlagen 1, 4, 5 und 6 nach diesem Artikel und 
nach der Geschäftsordnung gemäß Anlage 7 geändert 
werden.

2. Jede der vertragschließenden Seiten teilt ihre Änderungs
vorschläge dem Rat für Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Zollwesens mit. Der Rat für Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens setzt die vertragschließenden Sei
ten und die in Artikel 18 genannten Staaten, die nicht 
vertragschließende Seiten sind, davon in Kenntnis und be
ruft den Verwaltungsausschuß ein.

3. Jeder gemäß der vorstehenden Ziffer unterbreitete oder 
auf einer Ausschußsitzung ausgearbeitete und von einer 
Zweidrittelmehrheit der Anwesenden uhd an der Ab
stimmung Teilnehmenden gebilligte Änderungsvorschlag 
wird an den Generalsekretär der Organisation der Ver
einten Nationen übersandt.

4. Der Generalsekretär der Organisation der Vereinten Natio
nen übermittelt die Änderung den vertragschließenden 
Seiten zur Annahme sowie den in Artikel 18 genannten 
Staaten, die nicht vertragschließende Seiten sind, zu deren 
Kenntnisnahme.

5. Eine Änderung gilt als angenommen, wenn nicht ein Fünf
tel oder fünf der vertragschließenden Seiten — wobei die 
kleinere der beiden Zahlen berücksichtigt wird — inner
halb von 12 Monaten ab Versand des Änderungsvorschlages 
durch den Generalsekretär der Organisation der Verein
ten Nationen gegenüber diesem Vorschlag Einspruch 
erheben. Eine Änderung, die nicht angenommen wird, 
ibleibt ohne jede Wirkung.

6. Wird die Änderung angenommen, so tritt sie für alle ver
tragschließenden Seiten, die keinen Einspruch erhoben 
haben, drei Monate nach Ablauf des erwähnten Zeitraumes 
von zwölf Monaten oder zu einem späteren Zeitpunkt, der 
vom Ausschuß bei der Annahme der Änderung festgelegt 
werden kann, in Kraft. Zum Zeitpunkt der Annahme der 
Änderung kann der Ausschuß auch beschließen, daß wäh
rend einer Übergangszeit die bisherigen Anlagen neben 
einer solchen Änderung ganz oder teilweise in Kraft blei
ben.

7. Der Generalsekretär der Organisation der Vereinten Natio
nen notifiziert den vertragschließenden Seiten den Tag 
des Inkrafttretens der Änderung und unterrichtet davon 
die in Artikel 18 genannten Staaten, die nicht vertrag
schließende Seiten sind.

A r t i k e l  23 
Kündigung

Jede der vertragschließenden Seiten kann durch Hinterle
gung einer Urkunde beim Generalsekretär der Organisation 
der Vereinten Nationen die vorliegende Konvention kündigen. 
Die Kündigung tritt ein Jahr nach Hinterlegung dieser Ur
kunde beim Generalsekretär der Organisation der Vereinten 
Nationen in Kraft.

A r t i k e l  24 
Außerkrafttreten

Die vorliegende Konvention tritt außer Kraft, wenn über 
einen Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten die 
Anzahl der vertragschließenden Seiten weniger als fünf be
trägt.

A r t i k e l  25 
Beilegung von Streitigkeiten

1. Jeder Streitfall zwischen zwei oder mehreren der vertrag
schließenden Seiten über die Auslegung oder die Anwen
dung der vorliegenden Konvention, den die vertragschlie
ßenden Seiten nicht durch Verhandlungen oder auf andere 
Weise beilegen konnten, wird auf Antrag einer von ihnen 
einem wie folgt zusammengesetzten Schiedsgericht vorge
legt: jede der am Streitfall beteiligten Parteien benennt 
einen Schiedsrichter, diese beiden Schiedsrichter benennen 
einen dritten Schriedsrichter, der den Vorsitz führt.
Hat eine der beteiligten Parteien drei Monate nach Erhalt 
des Antrages keinen Schiedsrichter benannt oder haben 
die Schiedsrichter keinen^ Vorsitzenden gewählt, so kann 
jede der beteiligten Parteien den Generalsekretär der 
Organisation der Vereinten Nationen ersuchen, einen 
Schiedsrichter oder den Vorsitzenden des Schiedsgerichtes 
zu benennen.

2. Die Entscheidung des entsprechend Ziffer 1 ernannten 
Schiedsgerichtes ist für die am Streitfall beteiligten Par
teien bindend.

3. Das Schiedsgericht bestimmt seine eigene Geschäftsord
nung.

4. Die Entscheidungen des Schiedsgerichtes über sein Ver
fahren und den Tagungsort sowie jeden von ihm zu be
handelnden Streitfall werden mit Stimmenmehrheit ge
troffen.

5. Jeder Streitfall, der zwischen den am Streitfall beteiligten 
Parteien über die Auslegung und Anwendung eines 
Schiedsspruches entsteht, kann von jeder der beteiligten 
Parteien zur Behandlung an das Schiedsgericht übergeben 
werden, das diese Entscheidung getroffen hat.

A r t i k e l  26 
Vorbehalte

1. Vorbehalte zur vorliegenden Konvention sind zulässig, 
wobei jedoch die Artikel 1 bis 8, 12 bis 17, 20, 25 und der 
vorliegende Artikel sowie die Anlagen ausgenommen sindj — 
die Vorbehalte müssen schriftlich mitgeteilt und, falls 
dies vor der Hinterlegung der Urkunde über die Ratifizie
rung, Annahme, Billigung oder den Beitritt geschieht, 
in dieser Urkunde bestätigt werden. Der Generalsekretär 
der Organisation der Vereinten Nationen teilt diese Vor
behalte allen in Artikel 18 genannten Staaten mit.

2. Jeder gemäß Ziffer 1 geäußerte Vorbehalt:
a) verändert für die vertragschließende Seite, die den Vor

behalt geäußert hat, die Bestimmungen der vorliegen
den Konvention, auf die sich dieser Vorbehalt bezieht, 
und

b) ändert diese Bestimmungen gleichermaßen für die an
deren vertragschließenden Seiten in ihren Beziehungen 
zu der vertragschließenden Seite, die den Vorbehalt 
geäußert hat.

3. Jede der vertragschließenden Seiten, die gemäß Ziffer 1 
einen Vorbehalt geäußert hat, kann diesen jederzeit durch 
Notifikation an den Generalsekretär der Organisation der 
Vereinten Nationen zurückziehen.

A r t i k e l  27 
Notifikation

Außer den in den Artikeln 21, 22 und 26 vorgesehenen
Notifikationen und Mitteilungen notifiziert der Generalsekre

tär der Organisation der Vereinten Nationen allen in Artikel 18
genannten Staaten weiterhin:

a) die Unterzeichnungen, Ratifizierungen, Annahmen, Billi
gungen und Beitritte gemäß Artikel 18,

b) die Zeitpunkte des Inkrafttretens dieser Konvention ge
mäß Artikel 19,


